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- Nach einer Bebauung der Grundstücke können noch weitere Erschließungskosten u. a. für 
Kanal und Wasser anfallen, da diese von der tatsächlichen Bebauung abhängig sind. Hierzu 
erteilt Ihnen die Stadt Langenzenn selbstverständlich gerne Auskunft. Sie sollten jedoch bei 
der Einholung einer Auskunft Angaben zu der geplanten Bebauung machen können. Dies gilt 
insbesondere für die geplante Geschossfläche. Weiterhin besteht ggf. die Möglichkeit der 
Erhebung eines Baukostenzuschusses für Strom gemäß § 11 der 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und den Vorgaben der Bundesnetzagentur in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Bebauung bzw. der Leistungsinanspruchnahme. 

 
- Die Kosten bei Notar, Behörden und Grundbuchamt, ebenso die Grunderwerbssteuer und der 

Lastenfreistellung usw. 
 
- Kosten für Telekommunikationsanschlüsse und ggf. Breitband. 

 
- Kosten für ggf. Gasanschlüsse. 

 
- Es können noch weitere Kosten auf den Erwerber hinzukommen, welche sich durch die 

angedachte Bebauung bedingen. 
 
 

6. Besonderheiten 
 
Hinsichtlich einer möglichen Gasversorgung des Anwesens wenden Sie sich bitte an die infra fürth 
Gmbh. Lage der bestehenden Leitungen sind bei den zuständigen Mitarbeitern zu erfragen. Siehe 
hierzu die Auflistung am Ende des Exposés. 
 
Grundbuchstand: 
 
Auf den Grundstücken befinden sich bzw. sind Dienstbarkeiten in Bezug zur maximalen Höhe der 
Bebauung mit folgenden Inhalt gesichert/zu sichern: 
Eine neue Bebauung soll die Kirche, die auf dem südlich angrenzenden Grundstück Fl.-Nr.: 1129, 
Gemarkung Langenzenn, liegt, nicht beeinträchtigen bzw. die Sicht nehmen. Als maximale Höhe 
der Gebäude auf dem Südteil des Grundstückareals ist somit die Bodenebene des die Kirche 
umgebenden Geländes einzuhalten. 
Der Erwerber versichert, dass die Bebauung (einschließlich etwaiger Dachaufbauten wie z. B. 
Antennen, Photovoltaikanlagen, Schornsteine usw.) maximal so hoch wird, dass deren höchster 
Punkt nicht höher als 336 m ü.NN. liegt. 
 
Weiter befinden sich auf den Grundstücken bzw. sind Dienstbarkeiten in Bezug auf das 
Glockengeläut sowie Kirchenfeierlichkeiten mit folgenden Inhalt gesichert/zu sichern: 
Der Erwerber hat sämtliche Beeinflussung der Grundstücke durch Glockengeräusche zu dulden, 
sofern diese sich im üblichen Rahmen kirchlichen Zeremoniells befinden. Er hat die Vornahme von 
etwaig ihm zustehenden Abwehrrechten gegen das Kirchengeläut zu unterlassen. Gleiches gilt für 
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sämtliche sonstigen im kirchlichen Jahresturnus üblichen Feierlichkeiten; auch diese sind zu 
dulden. 
 
Zusätzlich befindet sich auf dem Grundstück Fl.-Nr.: 1115/50, Gemarkung Langenzenn, in 
Abteilung II ein Gerüstaufstellungsrecht für den jeweiligen Eigentümer der Fl.-Nr.: 1115/11, 
Gemarkung Langenzenn. 
 
Auf dem Grundstück Fl.-Nr.: 1130/1, Gemarkung Langenzenn, befindet sich in Abteilung II ein 
eingetragenes Abwasserkanalrecht für den jeweiligen Eigentümer der Fl.-Nr.: 1128/8, Gemarkung 
Langenzenn, sowie den Freistaat Bayern. Leitung siehe Lageplan. 
 
Sonstiges: 
 
Der Weiterverkauf des Grundstücksareals ist nicht möglich und wird durch Vereinbarung eines 
Wiederkaufsrechts ausgeschlossen. 
 
Es wird ein beidseitiges Rücktrittsrecht für den Fall, dass für die angedachte Bebauung nicht 
innerhalb von 12 Monaten ab Beurkundung eine bestandskräftige Baugenehmigung vorliegt, 
eingeräumt. 
 
Weiter soll ein Rücktrittsrecht zu Gunsten der Stadt, sollte nicht innerhalb von 12 Monaten nach 
Erteilung einer bestandskräftigen Baugenehmigung die Gründung für die Gebäude inkl. 
Bodenplatte fertiggestellt sein, vereinbart werden. 
 
Zusätzlich sind die Vorgaben des Grundsatzbeschlusses des Bau-, Umwelt- und 
Verkehrsausschusses vom 23.03.2021 bzgl. der Informationen zur Begrünung von Vorgärten, 
Fassaden und Dächern sind zu beachten und anzuwenden. 
 
Der Erwerber verpflichtet sich im Zuge dessen, soweit dies wirtschaftlich (vgl.§ 5 
Gebäudeenergiegesetz -GEG) ist, auf jedem Wohngebäude Anlagen zur Solarenergienutzung zu 
installieren. 
 
 

7. Informationen zum Auswahlverfahren 
 
Entscheidend bei der Vergabe ist das Höchstgebot. Als Höchstgebot wird der Preis pro 
Quadratmeter ermittelt/angesehen. 
 
Bei einem möglichen Gleichstand der Kaufangebote wird der Zuschlag per Losverfahren ermittelt. 
 
Die Kaufangebote werden verschlossen bis zur Abgabefrist gesammelt und anschließend von der 
Verwaltung ausgewertet. Der Höchstbietende ist nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der 
Stadt Langenzenn verpflichtet, den Kaufvertrag zeitnah zu unterzeichnen. 
 
Die Beschlussfassung zur Vergabe des Grundstücksareals wird zeitnahe nach Prüfung der 
Angebote stattfinden. 
 
 

8. Allgemeine Hinweise: 
 
Die Stadt Langenzenn behält sich grundsätzlich eine freihändige Vergabe des Grundstückareals 
vor. Es handelt sich hier um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots. Aus 
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der Nichtberücksichtigung von Angeboten können keinerlei Ansprüche gegen die Stadt Langenzenn 
abgeleitet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Langenzenn nicht verpflichtet ist, dem höchsten oder 
dem sonst wirtschaftlichsten Gebot eine Zusage zu erteilen. Die Stadt Langenzenn behält sich 
vielmehr die Entscheidung vor, ob, wann, an wen und zu welchen Bedingungen das genannte 
Grundstück verkauft wird. 
 
Die Stadt Langenzenn kann von ihrer Verkaufsabsicht jederzeit und ohne Angaben von Gründen 
Abstand nehmen. Die Veräußerung der Grundstücke erfolgt direkt durch die Stadt Langenzenn. 
Insbesondere stellt die Versendung der Unterlagen keinen Maklerauftrag dar. 
 
Mit der Abgabe eines Kaufpreisangebotes erklären Sie sich bereit, dass Ihre Daten von der Stadt 
Langenzenn gespeichert und im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung verwendet werden 
(Datenschutzbestimmungen). 
 
Nach Abstimmung mit dem Stadtbaumeister wird darauf hingewiesen, dass Abstellmöglichkeiten für 
KFZ, aufgrund der Lage (leichte Hanglage) und Bebaubarkeit, beispielsweise unter dem Gebäude 
für sinnvoll erachtet werden. 
 
Das Exposé wurde mit Sorgfalt erstellt, für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch keine Haftung 
übernommen werden. 
 

Die Abgabe eines Kaufpreisangebotes ist bis einschließlich 27. November 2025 möglich. 
 
Auskünfte erteilen: 
 
Für Fragen zum Baurecht:  
Herr Wittmann (Stadtbaumeister),  09101 703-402,  michael.wittmann@langenzenn.de 
Herr Özcan (Bauverwaltung),   09101 703-408,  buelent.oezcan@langenzenn.de 
 
Für Fragen zur Entwässerung und Erschließungsauskunft: 
Herr Schwarzott (Tiefbau),   09101 703-404,  philipp.schwarzott@langenzenn.de  
 
Für Fragen zum Beitragsrecht: 
Frau Oppel (Bauverwaltung),   09101 703-407,  stephanie.oppel@langenzenn.de 
 
Für Fragen zur Stromversorgung: 
Herr Koza (Stadtwerke),   09101 703-520,  daniel.koza@langenzenn.de 
 
Für Fragen zur Wasserversorgung:  
Herr Seichter (Stadtwerke),   09101 703-530,  daniel.seichter@langenzenn.de 
 
Für Fragen zur Gasversorgung: 
Infra Fürth,     0911 9704-4000,  kundenservice@infra-fuerth.de 
 
Für Fragen zur Bebaubarkeit: 
Landratsamt Fürth (Bauamt),   0911/9773-0,   bauamt@lra-fue.bayern.de 
 
Für sonstige Fragen: 
Herr Markus Tiefel (Liegenschaftsamt), 09101 703-214,  markus.tiefel@langenzenn.de 
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